
Bekanntmachung Landratsamt Hof
Fachbereich Umwelt

Vollzug des Bundes-lnfimlsslonsschutzgesetzes fBImSchG) sowie der Verordnung^ über kleine und
mittlere Feuerungsanlagen (1. BlmSchV);
Erlass einer Allgemeinyerfügung zur hosteten Wiederinbetriebnahme von älteren Holzfeuerungs
anlagen nach der 1. BImSchV aufgrund der Gasmangellage

Das Landratsamt Hof erlässt folgende

Aliaemelnverfüquna:

1. Gemäß §§ 25 und 26 der 1. BImSchV außer Betrieb genommene Holzfeuerungsanlagen der
1. BImSchV, die noch nicht abgebaut wurden und für die der Betreiber ein Formular zum
Vorhalten für den Notbetrieb beim zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger
eingereicht hat, dürfen vorübergehend wieder in Betrieb genommen werden.

2. Durch die Wiederinbetriebnahme der Holzfeuerung muss der Betrieb einer vorhandenen
Gasheizung ganz oder teilweise ersetzt werden.

3. Mit dem Betrieb der Holzfeuerungsanlage darf erst begonnen werden, wenn der Betreiber
die Aufnahme des Betriebs unter Vorlage des ordnungsgemäß unterschriebenen Formulars
„Merkblatt und Erklärung zur Stilllegung einer Einzelraumfeuerungsanlage für feste Brenn
stoffe" oder des Formulars „Merkblatt und Erklärung zur Stilllegung einer zentralen Heizungs
anlage für feste Brennstoffe" beim Landratsamt Hof angezeigt hat oder aktuell anzeigt.
Mit der Anzeige ist zu bestätigen,idass die Feuerungsanlage lediglich stillgelegt, jedoch noch
nicht abgebaut würde. Vor Bethebsäufnahme hat der Betreiber den zuständigen bevollmäch
tigten Bezirksschornsteinfeger über diese zu unterrichten.'

4. Diese Allgemeinverfügung tritt am 07.09.2022 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31.08.2023
außerKraft.

Gründe:

I.

Das Ausrufen der Alarmstufe des Notfallpjans Gas und jdie jüngsten Aktivitäten des Bundesge
setzgebers rechtfertigen es, bestimmt Holzfeuerungsanlagen, die die Vorgaben der 1. BImSchV
nicht (mehr) einhalten können, zeitlich befristet wieder in Betrieb zu nehmen. Das Bayerische
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) hält es für zwingend erforderlich,
die dafür nötigen Ausnahmezulassungen mithilfe von Allgemeinverfügungen durch die bayeri
schen Kreisverwaltungsbehörden zu erteilen.

II.

Das Landratsamt Hof ist für den Erlass dieser Allgemeinve.rfügüng sachlich (Art. 1 Abs. 3 Nr. 3
des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes (BaylmSchG)) und örtlich (Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 des
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BäyVwVfG)) zuständig.

Diese Allgemeinverfügung stützt sich auf § 22 der 1. BImSchV i. V. m. Art. 35 Satz 2 Alt. 1
BayVwVfG. Demnach kann das Landratsamt Hof auf Antrag Ausnahmen vOn den Anforderungen
der 1. BImSchV zulassen, soweit diese im-Einzelfall wegen besonderer Umstände durch einen
unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen Härte führen würden und
schädliche Umwelteinwirkungen nicht zu befürchten sind.

Dem Antragserfordernis des § 22 der 1. BImSchV wird dadurch genüge getan, dass der unteren
Immissionsschutzbehörde am Landratsamt Hof eines der unter 3. genannten ordnungsgemäß






